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schlieBt nun allerdings nicht alle Fille eines solchen besondern Risikos von der
Konkordatsgenossigkeit aus, sondern nur gewisse in Art. 2, Abs. 3 (und 4) und 5
umschriebene Fille, nimlich die, in denen das besondere Risiko sich darin zeigt,
daB die Person schon kurz nach dem Zuzug erheblich unterstiitzungsbediirftig
wird, und die Fille ,,mitgebrachter korperlicher oder geistiger Gebrechlichkeit.
(Eine Person kann also einen schlechten Risikoposten darstellen, z. B. wegen allge-
meiner Charakterschwiche oder -verdorbenheit, und doch konkordatsgendssig
werden.)

2. Bei Abs. 5 von Art. 2 kommt es nicht darauf an, wie bald voraussichtlich
Unterstiitzungsbediirftigkeit eintreten wird. Ihr Eintritt kann von Faktoren ab-
héngen, die mit dem Alter oder dem Gebrechen nichts zu tun haben, z. B. von der
Grofe vorhandenen Vermdogens, oder von der Moglichkeit, bei andern Hilfe zu er-
halten. Das Wesentliche bei Alter und Gebrechen ist, dal die Person sich vor-
aussichtlich nicht dauernd ohne wesentliche Beihilfe durchzubringen vermag (was
das Konkordat beim Alter von iiber 60 Jahren ohne weiteres annimmt). Das
Risiko besteht in der herabgesetzten Erwerbsfihigkeit. Es fragt sich somit bei
korperlichen und geistigen Gebrechen nur, ob die Unterstiitzungsbediirftigkeit,
falls sie je eintreten sollte, in der Hauptsache auf die stark verminderte Eignung
zuriickzufiihren sein wird, im Erwerbsleben aus eigener Kraft auf eigenen Fiilen
zu stehen. Die Beihilfe braucht nicht in Geldzuwendungen zu bestehen. Beinahe
jeder Mensch bedarf allerdings zu seinem Fortkommen gelegentlich giitiger Hilfe
und Forderung oder sonst einer ,,Chance“. Der unter Art.2, Abs.5 fallende
Gebrechliche ist aber der, der infolge seines Gebrechens nur eine im Vergleich zur
normalen stark herabgesetzte Erwerbsfihigkeit besitzt, wobei auch die durch das
Gebrechen bedingten Mehrauslagen in Betracht gezogen werden miissen, und der
deshalb besonders hilfsbediirftig ist. _

3. H. fillt unter Art. 2, Abs. 5. Seine Gebrechlichkeit hindert ihn in der Erwerbs-
tiatigkeit auf dem normalen Arbeitsmarkt dermaflen, dall er gegeniiber einem
Gesunden als dauernd schwer benachteiligt und damit auf fremde Beihilfe ange-
wiesen erscheint. Das Gebrechen hat unbestrittenermafen schon beim Zuzug be-
standen. Der Rekurs der Direktion des Innern des Kantons Basel-Landschaft mul
daher gutgeheiflen werden.

Aus diesen Griinden hat das Departement erkannt :
Der Rekurs wird gutgeheiBlen; der Fall ist aulerkonkordatlich zu behandeln.

B. Entscheide kantonaler Behorden.

31. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Ausmapf der Unterstiitzungspflicht unter
Geschwistern.

Mit Regierungsratsbeschlu vom 17. September 1940 ist der von E. B. fir
seine Schwester M. W. an die Direktion der sozialen Fiirsorge B. zu bezahlende
Verwandtenbeitrag von urspriinglich Fr. 15.— auf Fr. 12.— herabgesetzt worden.

Mit Eingabe vom 15. Dezember 1941 ersuchte E. B. um Befreiung von jeder
Beitragspflicht fiir seine Schwester, welchem Ansuchen der Regierungsstatthalter
B. in seinem Entscheid vom 25. Februar 1942 nur teilweise entsprechen konnte
durch Herabsetzung des Beitrages auf Fr. 5.— monatlich. E. B. erklarte hierauf
den Rekurs an die Oberinstanz und erneuerte sein Begehren um ginzliche Be-
freiung von jeder Beitragspflicht.
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Der Regierungsrat entnimmt den Akten und zieht in Erwigung:

E. B. macht hauptsichlich geltend, dal der bisherige Nebenverdienst seiner
Frau ab Neujahr 1942 wegfalle, daB er seit Januar 1940 fiir Operationen der Frau
Fr. 1680.— ausgeben mufite und daB sein Sohn im Friihjahr konfirmiert werde
und nachher eine Lehrstelle antreten miisse, was vermehrte Auslagen mit sich
bringe.

Dem Wegfall des Nebenverdienstes der Frau ist durch Herabsetzung des
Verwandtenbeitrages von Fr. 12.— auf Fr. 5.— monatlich geniigend Rechnung
getragen worden, ebenfalls dem Umstand, dafl die Lehrzeit des Sohnes wenigstens
wihrend der ersten Jahre vermehrte Auslagen bringen wird. Beziiglich der
Operationskosten ist darauf hinzuweisen, daBl diese zu einer Zeit entstanden,
wihrend welcher die Frau noch ihren Nebenverdienst hatte.

E. B. hat nach wie vor ein sicheres Einkommen von Fr. 4500.— und nur fiir
ein Kind zu sorgen. Die gegenwirtige Teuerung diirfte frither oder spéter durch
Teuerungszulagen wenigstens teilweise kompensiert werden. Auch die Arztkosten
diirften in Zukunft wesentlich geringer sein, da die Frau nur noch in arztlicher
Kontrolle steht. Zudem flieBt nach wie vor das Einkommen II. Klasse.

Bei diesen Verdienst- und Familienverhiltnissen kann E. B. Fr. 5.— monat-
lich fiir seine Schwester leisten, ohne sich dadurch in seiner Lebenshaltung wesent-
lich einschrinken zu miissen. Damit sind die gesetzlichen Voraussetzungen fiir
eine Beitragspflicht im Sinne von Art. 329 Abs. IT ZGB gegeben.

Aus diesen Griinden wird erkannt: : _

Die Verfiigung des Regierungsstatthalters von B. vom 25. Februar 1942
wird bestiitigt.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 17. April 1942.)

32. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Ausmaf der Unterstiitzungspflicht des
Sohnes gegeniiber den Eltern.

Auf Ansuchen der Direktion der sozialen Fiirsorge B. hat der Regierungs-
statthalter von M. mit Entscheid vom 13. Februar 1942 den von E. R. L., Chauf-
feur, an die Versorgungskosten fiir seine Eltern zu leistenden Verwandtenbeitrag
festgesetzt auf Fr. 25.— monatlich, zahlbar ab 1. Januar 1942,

Gegen diesen Entscheid hat E. R. L. Rekurs eingereicht mit dem Begehren um
Aufhebung seiner Beitragspflicht oder angemessene Herabsetzung des Beitrages.

Der Regierungsrat entnimmt den Akten und zieht in Erwdgung:

Im Verhiltnis zwischen Eltern und Kindern ist die Beitragspflicht eine
strenge, d. h. sie muB} selbst dann erfiillt werden, wenn, der Pflichtige durch den
ihm zugemuteten Beitrag gezwungen wird, seine Lebenshaltung in ertriglichem
MaBe einzuschrianken.

Fiir den Vater muBite die Direktion der sozialen Fiirsorge der Stadt B. an

Pflegegeld, Arztkosten usw. pro1940total . . . . . . . . . . Fr. 334.65
md proI94l « . i v s o6 e m w5 5w ow w4 5 wow W ow s Fr. 1396.60
SOMIt ZUSAMMEN . . . . &« v + + & v v e e e e e e e e e Fr. 1731.25
und fiir die Mutter pro 4. Quartal 1941 allein schon. . . . . . . Fr. 303.—
somit Zusammen . . . . . . . . . 0 . 0 .0 . e . . ... Fr. 203425
auslegen, wovon Zinse und Amortisationen des Sohnes W. L. ge-

méafB Vertrag vonzusammen. . . . . + + « +« + « + 0 . 0 . . Fr. 1118.—
in Abzug kommen, sodaB8. . . . . . . . . .. .00 L, Fr. 916.25

bisher ungedeckt bleiben.



Pro 1942 werden ebenfalls erhebliche Auslagen an Pflegegeld sowie fiir Arzt-
kosten erwachsen.

Der Bruder W. L. kann aufler den erwihnten vertraglichen Amortisationen
und Zinsen fiir eine seinen Eltern zustehende Grundpfandforderung von restanz-
lich Fr.12 050.— und Fr. 9500.— nichts oder nur einen kleinen Beitrag von
maximal Fr. 15.— leisten, da auf seiner Liegenschaft, einem Restaurant in S. im
Grundsteuerschatzungswert von Fr. 18 650.— Fr. 22 000.— Hypotheken lasten.
Die Einkommenssteuerschatzung betragt nur Fr.2800.—. Die Wirtschaft ist
abgelegen und der Umsatz entsprechend den Zeitverhiltnissen zuriickgegangen.

Von den Téchtern ist eine verstorben und die andere adoptiert worden, wobei
die Eltern L. ausdriicklich auf alle Rechte verzichtet haben. Da bei dieser auch
kein eigenes Vermogen oder eigener Erwerb nachgewiesen ist, so kann sie zu
keinen Beitragsleistungen gezwungen werden. Sie weigert sich, freiwillig etwas zu
leisten.

Rekurrent R. L. verdient Fr. 400.— bis 430.— monatlich. Er ist verheiratet
und wird bald fiir ein Kind sorgen miissen. Diese Verdienst- und Familien-
verhéaltnisse erlauben ihm, Fr. 25.— monatlich fiir seine Eltern an die bisherigen
und laufenden Auslagen zu bezahlen, ohne sich dadurch in seiner Lebenshaltung
unertriglich einschrianken zu miissen.

Aus diesen Griinden wird erkannt:

Der Entscheid des Regierungsstatthalters von M. vom 13. Februar 1942
wird bestitigt.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 5. Mai 1942.)

33. Verweigerung der Niederlassung wegen Wohnungsnot. Die zustindige bernische
Gemeindebehorde hat, wenn sie die Niederlassung einem vorsorglich sich darum
bewerbenden oder sich erkundigenden Schweizerbiirger nicht gewdihren will, innert
8 Tagen nach Einlangen des Gesuches oder der Anfrage beim Regierungsstatthalter
ein begrimdetes Begehren auf Verweigerung der Niederlassung einzureichen (§ 21 der
Verordnung des bernischen Regierungsrates zum Bundesratsbeschlufl vom 15. Oktober
1941 betreffend Mafinakmen gegen die Wohnungsnot). ‘

F.N., von M., Angestellter des eidgensssischen Zeughauses in B., kaufte am
27. Januar 1942 ein Grundstiick mit Wohnhaus in der Gemeinde B., nachdem
ihm der dortige Gemeindeschreiber auf eine Anfrage erklart hatte, keine Hinder-
nisse gegen seine Niederlassung in der Gemeinde B. zu kennen. Als F. N. in der
Folge den Mietern des gekauften Hauses auf Ende April 1942 kiindigte, um das
Haus selber zu bewohnen, erklirte das inzwischen geschaffene Mietamt B., ge-
stiitzt auf die eidgendssischen Vorschriften zur Bekampfung der Wohnungsnot die
Kiindigung ungiiltig, und der Gemeinderat von B. verweigerte N. durch Beschluf3
vom 7. Mérz 1942 in Anwendung des Bundesratsbeschlusses vom 15. Oktober 1941
betreffend Mafnahmen gegen die Wohnungsnot die Niederlassungsbewilligung.
Der Regierungsstatthalter von B., bei dem N. den Gemeinderatsbeschlul vom
7. Méarz 1942 anfocht, erkannte durch Entscheid vom 18. Mérz 1942, die Gemeinde
B. habe F. N. die Niederlassungsbewilligung zu erteilen fiir den Fall, daB er in dem
von ihm gekauften Hause Wohnung nehmen wolle. Der Gemeinderat von B. hat
diesen Entscheid rechtzeitig an den Regierungsrat weitergezogen.

Der Regierungsrat zieht in Erwagung:

1. § 21 der Verordnung des Regierungsrates zum BundesratsbeschluB vom
15. Oktober 1941 betreffend Manahmen gegen die Wohnungsnot schreibt vor, die
Gemeindebehorde, die einem Schweizerbiirger die Niederlassung oder den Aufent-
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halt gestiitzt auf die Vorschriften gegen die Wohnungsnot verweigern wolle, habe
,,binnen 8 Tagen nach der Anmeldung beim Regierungsstatthalter ein begriindetes
Begehren einzureichen®. Im heutigen Falle hat keine Behorde der Gemeinde B.
beim Regierungsstatthalter ein Begehren gestellt. Vielmehr hat der Gemeinderat
von B. durch eine eigene Verfiigung die Erteilung der Niederlassungsbewilligung
fiir F. N. verweigert, und es ist F. N., der die Sache durch einen Rekurs gegen jene
Verfiigung des Gemeinderates beim Regierungsstatthalter anhingig gemacht hat.
Der Wortlaut von § 21, Abs. 1, der Verordnung vom 5. Dezember 1941 ist auf den
Fall zugeschnitten, wo iiber die Erteilung oder Verweigerung der Niederlassungs-
bewilligung erst nach dem Einzug des Biirgers in die Gemeinde zu entscheiden ist.
Man muB jedoch den Beteiligten die Moglichkeit geben, iiber die Gewahrung oder
Verweigerung der Niederlassung schon vor dem Einzug einen Entscheid herbei-
zufiithren, und zwar ist dabei in sinngemafBer Anwendung der §§ 21 ff. der Ver-
ordnung vom 5. Dezember 1941 ebenfalls das dort vorgesehene Verfahren zu be-
folgen, d. h. die zustindige Gemeindebehérde hat, wenn sie die Niederlassung
einem vorsorglich sich darum bewerbenden oder sich erkundigenden Schweizer-
biirger nicht gewdhren will, binnen 8 Tagen nach Einlangen des Gesuchs oder der
Anfrage beim Regierungsstatthalter ein begriindetes Begehren um Verweigerung
der Niederlassung einzureichen ; denn es besteht kein hinreichender AnlaB, iiber die
Begriindetheit des Zuzuges einer Person in verschiedenen Verfahren zu entschei-
den je nachdem, ob die Niederlassungsbewilligung vor oder nach dem Zuzug nach-
gesucht wird. Zudem bestinde die Gefahr, daB die bisherige Wohnsitzgemeinde
ihre Rechte nicht gehorig wahren konnte, wenn die Gemeindebehdrde selber ent-
scheiden wiirde und die Uberpriifung ihrer Verfiigung durch eine staatliche Be-
hérde dem Zufall anheimgestellt bliebe, ob die betroffene Person dagegen Be-
schwerde fiihrt. Endlich ist das Gemeindebeschwerdeverfahren auch seiner langen
Fristen wegen zur Behandlung dieser meist dringlichen Niederlassungsverweige-
rungen ungeeignet.

Im heutigen Fall ist immerhin von einer Aufhebung des Verfahrens abzu-
sehen; denn die Angelegenheit ist dringlich und heute spruchreif, die Zustéandig-
keit von Regierungsstatthalter und Regierungsrat zur Beurteilung der Sache ist
gewahrt geblieben, das Verfahren fiir solche Falle war bisher nicht klar umschrie-
ben und eine Verletzung der Rechte der bisherigen Wohnsitzgemeinde ist nicht zu
befiirchten, nachdem die Streitsache nun trotz dem unrichtigen Vorgehen des
Gemeinderates vor die Verwaltungsjustizbehérden gebracht worden ist.

2. Es ist unbestritten, dafl F. N. als Angestellter des eidgenssischen Zeug-
hauses in B. nicht genétigt wire, sich in der Gemeinde B. niederzulassen. Indessen
kénnen noch andere als berufliche Griinde den Zuzug einer Person in eine Ge-
meinde rechtfertigen, wie sich ohne weiteres aus dem Wortlaut von Art. 20 des
Bundesratsbeschlusses vom 15. Oktober 1941 betreffend Manahmen gegen die
Wohnungsnot ergibt und der Regierungsrat schon mehrmals entschieden hat
(Regierungsratsentscheide vom 13. Februar 1942 i. S. S. und vom 17. Mérz 1942
i. S. R.). Die urteilende Behérde beurteilt nach Art. 20, Abs. 1, des Bundesrats-
beschlusses vom 15. Oktober 1941 die Notwendigkeit der Anwesenheit des Gesuch-
stellers in der Gemeinde nach freiem Ermessen.

Im vorliegenden Falle hat nun F. N. in B. ein Wohnhaus gekauft und in X.
seine Wohnung gekiindigt, nachdem er zuvor auf seine besondere Anfrage vom
Gemeindeschreiber einen Bescheid erhalten hatte, nach welchem er annehmen
durfte, er werde in dieser Gemeinde die Niederlassungsbewilligung erhalten.
Unter diesen Umsténden wiirde die nachtrigliche Verweigerung der Niederlassung



jedes Rechts- und Billigkeitsempfinden verletzen. Der Auffassung des Gemeinde-
rates von B., N. hitte sich nicht mit der Erkundigung beim Gemeindeschreiber
begniigen diirfen, sondern er hétte sich, als in der Folge in B. das Mietamt ge-
schaffen wurde, auch noch bei diesem erkundigen sollen, kann der Regierungsrat
nicht beipflichten. N. hat sich bei derjenigen Stelle erkundigt, die im Augenblick
der Anfrage zur Auskunfterteilung berufen war, und der Gemeindeschreiber hat
bei seiner Auskunft keinerlei Vorbehalte gemacht, aus denen N. die Notwendigkeit
weiterer Erkundigungen hitte entnehmen kénnen. Wenn er sich daher in guten
Treuen auf die Auskunft des Gemeindeschreibers verlassen und gestiitzt darauf
das Haus in der Gemeinde B. erworben und die Wohnung in X. gekiindigt hat, so
ist ihm der Einzug in die Gemeinde B. zu gestatten. Zur gleichen Losung fiihrt die
Uberlegung, dal aus sozialen Griinden der Erwerb und Bezug von Eigenheimen
durch Arbeiter und Angestellte nicht zu behindern, sondern eher zu erleichtern ist.
Der Entscheid des Regierungsstatthalters ist daher zu bestéatigen.

Demnach wird in Bestatigung des erstinstanzlichen Entscheides erkannt:

Der Beschlul des Gemeinderates von B. vom 7. Mérz 1942 wird insoweit auf-
gehoben, als er dem Beschwerdefiihrer F. N. in Anwendung der Vorschriften gegen
die Wohnungsnot die Niederlassung in der Gemeinde B. verweigert.

(Entscheid des Regierungsrates des Kantons Bern vom 10. April 1942.)

C. Entscheide des Bundesgerichtes.

34. Interkantonale Armenpflege. Der Entzug der Niederlassung ist gestattet, wenn die
offentliche Wohltitigkeit dauernd in Anspruch gemommen wird oder wenn mit
Sicherheit — die blofle Mdiglichkeit gendigt nicht — die Notwendigkert dauernder Fiir-
sorge aus offentlichen Mitteln vorausgesehen werden kamn; die Pflicht zu voriber-
gehenden Unterstiitzungen liegt dem Gemeinwesen der Niederlassung ob.

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau beschloB am 13. Januar 1942, es sei
die in der Gemeinde R. wohnhafte, aber im Kanton Bern heimatberechtigte
Familie des F. St.-W. mit Ausnahme des in einem thurgauischen Kinderheim auf
Kosten des Kantons Bern untergebrachten Knaben M. heimzuschaffen. Der
BeschluBB wurde damit begriindet, daB die Familie schon an ihrem friithern Wohn-
sitz als unterstiitzungsbediirftig gemeldet und aus ihrer dortigen Wohnung aus-
gewiesen worden sei, daB ihr auch jetzt wieder die Exmission aus der Wohnung
drohe, dal der Heimatkanton eine angemessene Unterstiitzung abgelehnt und die
Wohngemeinde daher die Heimschaffung verlangt habe. Diese ist am 19. Januar
1942 vollzogen worden.

Mit staatsrechtlicher Beschwerde beantragte in der Folge St., es sei der Heim-
schaffungsbeschlull vom 13. Januar 1942 aufzuheben, da es nicht zutreffe, dal} er
und seine Familie im Kanton Thurgau der 6ffentlichen Wohltétigkeit dauernd zur
Last gefallen seien und somit die Voraussetzungen zum Entzug der Niederlassung
im Sinne von Art. 45, Abs. 3, der Bundesverfassung nicht erfiillt seien.

Diese Beschwerde ist vom Bundesgericht mit Urteil vom 11. Mai 1942 g'ut-
geheifen worden. In der Urteilsbegriindung wird u. a. ausgefiihrt:

Bei der Frage, ob die Familie St. ,,dauernd der 6ffentlichen Wohltétigkeit zur
Last falle handelt es sich darum, ob der Rekurrent im Niederlassungskanton —
hier also im Kanton Thurgau — dauernd unterstiitzt werden miisse. Nun hat aber
eine dauernde Unterstiitzung der Familie St., die aus den Eheleuten und vier
Kindern besteht, im Kanton Thurgau bis jetzt nicht stattgefunden. Solange der



	B. Entscheide kantonaler Behörden

